
 

Kleine Anfrage 

des Abg. Bellino (CDU) vom 06.08.2013 

betreffend Bußgeldzahlungen an das Landgericht Frankfurt  

am Main und Amtsgerichte im Hochtaunuskreis bzw. an die  

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

und  

Antwort  

des Ministers der Justiz, für Integration und Europa 
 

 

 

Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1. a)  An welche Organisationen im Einzelnen (keine Sammelgruppenbezeichnungen 

wie z.B. "Hilfen für Zielgruppen im Ausland") und 
 b)  in welcher Höhe wurden in den Jahren 2011 und 2012 vom Landgericht Frank-

furt am Main, von den Amtsgerichten im Hochtaunuskreis verhängte "Zahlungen 
zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung" verteilt? 

 

Zu a: 
Aus den Anlagen 1 a für 2011 und b für 2012 können die zugewiesenen Geld-
auflagen an die einzelnen gemeinnützigen Einrichtungen entnommen werden. 
Soweit es die Zuweisungen im Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main für das 
Jahr 2011 betrifft, liegt eine nach Gerichten aufgeschlüsselte Aufstellung beim 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main nicht vor, da gemäß §§ 10, 11 des 
Runderlasses vom 18. Januar 2007 (alte Fassung bis zum Jahr 2011) die 
Landgerichte seinerzeit lediglich die zusammengefassten Beträge aus den Be-
richten der einzelnen Gerichte dem Oberlandesgericht gemeldet haben. In der 
Liste für das Jahr 2012 ist eine Aufschlüsselung nach einzelnen Gerichten 
enthalten. 
 
Zu b: 
Im Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main (der Bezirk umfasste in den abge-
fragten Zeiträumen das Landgericht Frankfurt am Main, die Amtsgerichte 
Frankfurt am Main, Bad Homburg v.d.H., Königstein i.Ts. und Usingen) 
wurden den gemeinnützigen Einrichtungen folgende Beträge zugewiesen: 

2011:  1.891.964,00 €, 

2012 : 2.169.465,00 €. 
 
Frage 2. a)  an welche Organisationen im Einzelnen (s.o.) und  
 b) in welcher Höhe wurden in den Jahren 2011 und 2012 von der Staatsanwalt-

schaft Frankfurt am Main verhängte "Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen 
Einrichtung" gegen Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO verteilt? 

 

Die Antworten beziehen sich auf sämtliche Zuweisungen durch die Staatsan-
waltschaft/Amtsanwaltschaft. Diese beinhalten also nicht nur Zuweisungen 
gemäß § 153a StPO, welche erfahrungsgemäß aber den größten Teil ausma-
chen dürften, sondern z.B. auch Zuweisungen der Staatsanwaltschaft im Rah-
men von Gnadenverfahren. Eine gesonderte statistische Erfassung nur der 
Zuweisungen gemäß § 153a StPO erfolgt nicht.  
 
Zu a: 
Aus den Anlagen 2 a für 2011 und b für 2012 können die zugewiesenen Geld-
beträge von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main an die einzelnen ge-
meinnützigen Einrichtungen entnommen werden. 
Aus den Anlagen 3 a für 2011 und b für 2012 können die zugewiesenen Geld-
beträge von der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main an die einzelnen ge-
meinnützigen Einrichtungen entnommen werden. 
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Zu b: 
Folgende Zuweisungen an die einzelnen gemeinnützigen Einrichtungen wur-
den vorgenommen: 

2011: 
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main:    971.810,65 €, 
Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main:    430.806,00 €. 
 
2012: 
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main: 1.102.610,00 €, 
Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main:    450.105,00 €. 
 
Frage 3. Wie hoch waren die "Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung" an das 

Land- und die Amtsgerichte im Jahr 2012 insgesamt? 
 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf die tatsächlich erfolgten 
Zahlungen aufgrund einer Zuweisung durch das Landgericht und die Amtsge-
richte bezieht. 
 
Im Jahr 2012 erfolgten Zahlungen zugunsten gemeinnütziger Einrichtung in 
Höhe von 397.071,98 € (vgl. Anlage 1 b). 
 
Frage 4. Wie hoch waren die "Zahlungen zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung" gegen 

Einstellung des Verfahrens nach § 153a StPO im Jahr 2012 insgesamt? 
 

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf die tatsächlich erfolgten 
Zahlungen aufgrund einer Zuweisung durch die Staatsanwaltschaft/Amtsan-
waltschaft bezieht.  
 
Im Jahr 2012 erfolgten Zahlungen zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen in 
Höhe von 518.845,00 € durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main (vgl. 
Anlage 2 b) und 195.962,50 € durch die Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main 
(vgl. Anlage 3 b).  
 
Frage 5: Wie hoch waren die Zahlungen der o.g. Behörden an die Staatskasse in den Jahren 

2011 und 2012? 
 

Die Zuweisungen und Zahlungen an die Staatskasse können der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden. Das zu den dort angegebenen Zahlen beteiligte 
Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat darauf hingewiesen, dass in der 
Übersicht für das Jahr 2012 neben den Zuweisungen auch die erhaltenen Zah-
lungen der gemeinnützigen Einrichtungen enthalten sind. Die Werte wurden 
aus den Eingaben der Gerichte und Staatsanwaltschaften ermittelt. Die Angabe 
jeweils getrennt nach Zuweisungen und Zahlungen ist aber erst seit der ent-
sprechenden statistischen Erfassung ab dem Jahr 2012 möglich. 
 

Behörde Zuweisung  

2011 

Zahlung  

2011 

Zuweisung  

2012 

Zahlung  

2012 

LG-Bezirk Frankfurt 2.359.594,00 € statistisch  

nicht erfasst 

335.730,06 € 12.445,00 € 

StA Frankfurt 14.650,00 € statistisch  

nicht erfasst 

37.770,00 € 81.970,00 € 

AA Frankfurt 350.805,61 € statistisch  

nicht erfasst 

373.980,69 € 160.970,73 € 

 
Wiesbaden, 5. September 2013 

Jörg-Uwe Hahn 
 
 
 
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 


























































































































